
 

 

Pensionskasse Kanton Solothurn passt Vorsorgereglement – nach erfolgreicher 
Kundenumfrage – an die Bedürfnis se der Kundinnen und Kunden an  
 
Solothurn, 14.09.2023 – Der Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO) ist die Stimme ihrer 
Kundinnen und Kunden wichtig. Mit einer Befragung wollte die PKSO herausfinden, wie 
die Versicherten über bestimmte Themen denken und was s ie für Bedürfnisse haben. 
Die Teilnahmequote der Online-Befragung war hoch und die Aussagen s ind somit 
repräsentativ .   
 
Die PKSO freut s ich nun mitzuteilen, dass wichtige Änderungen im Vorsorgereglement 
per 01.01.2024 direkt in Kraft treten werden. Diese Anpassungen zielen darauf ab, den 
Bedürfnissen der Vers icherten besser gerecht zu werden und die Flexibilität und 
Transparenz im Rahmen der Vorsorge zu erhöhen. 
 

Kapitalbezug von 100% möglich 
Ab 01.01.2024 erhöht die PKSO auf Wunsch ihrer Kundinnen und Kunden, den Kapitalbezug von 
bisher 70% auf 100%, um den Versicherten mehr Flexibilität bei der Verwaltung ihrer 
Altersvorsorge zu bieten. 

Mehrmalige Einkäufe pro Jahr 
Neu können versicherte Personen mehrmals im Jahr Einkäufe tätigen. Dies ersetzt die bisherige 
Regelung, die nur einen Einkauf pro Jahr erlaubte. Der Mindestbetrag für Einkäufe wurde 
ebenfalls reduziert und beträgt nun CHF 2'000 pro Einkauf, im Gegensatz zu den bisherigen 
CHF 5'000. Bei jedem Einkauf ist eine Selbstdeklaration erforderlich. 

Freiwillige Weiterversicherung für Ris iko und Alter 
Die PKSO bietet für Arbeitnehmende neu die Möglichkeit sich nicht nur für den Risikoteil zu 
versichern wie bisher, sondern auch sein Altersguthaben weiter aufzubauen. Die 
Weiterversicherung ist bis zu einer Dauer von maximal 12 Monaten möglich. Voraussetzung ist 
die volle Übernahme der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge durch die versicherte Person.   

Lebenspartnerrente 
Die Altersgrenze für die Meldung des Lebenspartners wird aufgehoben, ausserdem ist das 
Mindestalter bei der Lebenspartnerschaft an die Ehegatten von bisher 45 auf 40 Jahre angepasst 
worden. 

Rückgewähr Einkäufe im Todesfall  
Neu gibt es eine Rückgewähr auf Einkäufe im Todesfall einer aktiv versicherten Person. Das 
heisst, stirbt eine versicherte Person wird ein Todesfallkapital an bestimmte begünstigte 
Personen ausbezahlt. Das Guthaben aus den getätigten freiwilligen Einkäufen der versicherten 
Person während der Versicherungsdauer wird rückerstattet.  
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Die PKSO wird zukünftig in regelmässigen Abständen Online-Befragungen durchführen und die 
Aussagen dabei bei den Anpassungen im Vorsorgereglement der Pensionskasse Kanton 
Solothurn (VOR) berücksichtigen.  

2’563 Zeichen (mit Leerzeichen) 

 
 
Die Pensionskasse Kanton Solothurn bietet bedarfsgerechten Vorsorgeschutz – frei wählbare 
Versichertenkollektive (Personal / Kader etc.) und drei Vorsorgepläne für Unternehmungen im 
gemeinnützigen Bereich, in der Gesundheitsbranche, im Sozialwesen, bei der öffentlichen 
Verwaltung, bei Kirchen und bei Schulen und Kindertagesstätten aus den Kantonen Aargau, Basel-
Landschaft, Bern und Solothurn. 

Emmanuel Ullmann 
Geschäftsführer 
emmanuel.ullmann@pk.so.ch  
032 627 89 10 
 
 
Medienkontakt:  
Carol Schmid 
Leiterin Marketing & Kommunikation 
carol.schmid@pk.so.ch  
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